
Kfz-Versicherung
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten

Dieses Blatt dient nur Ihrer Information und gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte Ihrer 
Versicherung. Die vollständigen Informationen finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag,  
Versicherungsschein und Versicherungsbedingungen). Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle 
Unterlagen durch.

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Wir bieten Ihnen eine KFZ-Versicherung an. Sie sichert ab gegen finanzielle Risiken im Zusammenhang mit der Kfz- 
Nutzung. 

Unternehmen: Janitos Versicherung AG
Bundesrepublik Deutschland

Produkt: 
Janitos Kfz-Versicherung

Was ist versichert?
Wir bieten Ihnen verschiedene Versicherungsarten 
an, zwischen denen Sie in Abhängigkeit der Fahr-
zeugart wählen können:

Kfz-Haftpflichtversicherung
 9  Leistet, wenn mit dem versicherten Fahrzeug 

Andere geschädigt werden.
 9  Ersetzt berechtigte Ansprüche.
 9  Wehrt unberechtigte Forderungen ab.

Teilkasko
 9  Ersetzt Schäden an Ihrem Fahrzeug.
 9  Versichert sind z. B. Diebstahl, Hagel, Sturm 

oder Glasbruch.
Vollkasko

 9  Ersetzt zusätzlich zur Teilkasko Schäden an 
Ihrem Fahrzeug durch Vandalismus oder 
Unfall.

Autoschutzbrief
 9  Bietet organisatorische und finanzielle Hilfe 

bei Panne oder Unfall Ihres Fahrzeugs.
Fahrerschutzversicherung

 9  Ersetzt den Personenschaden des Fahrers, 
der durch einen Unfall beim Lenken des  
Fahr zeugs eingetreten ist.

Kfz-Umweltschadenversicherung
 9 Schützt Sie vor öffentlich-rechtlichen Ansprü-

chen nach dem Umweltschadensgesetz.
Auslandsschaden-Schutz

 9 Leistet bei Verkehrsunfällen im Ausland, bei 
denen der Unfallgegner Schuld hat oder haf-
tet, Entschädigung für Personen- und Sach-
schäden nach deutschem Recht.

Welche Versicherungsarten konkret versichert 
sind, können Sie den Vertragsunterlagen entneh-
men.

Wie hoch ist die Versicherungssumme?
 9 Die Höhe der vereinbarten Versicherungs- 

summe bzw. die Höhe der versicherten Leis-
tungen je Schadenereignis können Sie den 
Antrags- oder Vertragsunterlagen entnehmen.

Was ist nicht versichert?
Zum Beispiel:

Kfz-Haftpflichtversicherung
 8 Schäden an Ihrem eigenen Fahrzeug.

Teilkasko
 8 Schäden an Ihrem Fahrzeug durch Unfall oder 

Vandalismus.

Vollkasko
 8 Schäden an Ihrem Fahrzeug durch Ver-

schleiß.

Autoschutzbrief
 8 Fahrzeugreparaturen, die über die Pannenhil-

fe hinausgehen.

Fahrerschutzversicherung
 8 Ihre Ansprüche, soweit ein Anderer für den 

Schaden aufkommt.

Kfz-Umweltschadenversicherung
 8 Ansprüche, die auch ohne Rückgriff auf das 

Umweltschadensgesetz gegen Sie geltend 
gemacht werden können.

Auslandsschaden-Schutz
 8 Unfälle in Deutschland

Gibt es Deckungsbeschränkungen?
Nicht alle denkbaren Fälle sind versichert. Vom 
Versicherungsschutz ausgeschlossen sind zum 
Beispiel:
 ! Vorsätzlich herbeigeführte Schäden;
 ! Schäden, die bei Teilnahme an genehmigten 

Rennen entstehen;
 ! Schäden an der Ladung.
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Wann beginnt und endet die Deckung?
Wann der Versicherungsschutz beginnt, ist im Versicherungsschein angegeben. Voraussetzung ist, dass Sie 
die erste Prämie rechtzeitig und vollständig gezahlt haben. Haben wir Ihnen vorläufigen Versicherungsschutz 
gewährt, geht dieser in den endgültigen Versicherungsschutz über, sobald Sie die erste oder einmalige Prämie 
gezahlt haben.
Die Versicherung können Sie für längstens ein Jahr abschließen. Sie verlängert sich automatisch um jeweils ein 
weiteres Jahr (Verlängerungsjahr), außer Sie oder wir kündigen den Vertrag.

Stand: Oktober 2023 Seite 2/2

Wo bin ich versichert?
 9 Sie haben Versicherungsschutz in den geographischen Grenzen Europas sowie den außereuropäischen  

 Gebieten, die zum Geltungsbereich der Europäischen Union gehören.
 9 Haben wir Ihnen eine internationale Versicherungskarte ausgehändigt, erstreckt sich der Versicherungs- 

 schutz in der Kfz-Haftpflichtversicherung auch auf die dort genannten nichteuropäischen Länder, soweit  
 Länderbezeichnungen nicht durchgestrichen sind.

 9 Ausnahme: Im Auslandsschaden-Schutz, soweit vertraglich mit Ihnen vereinbart, gilt der Versicherungs- 
 schutz ausschließlich in der EU sowie Großbritannien, Nordirland, Gibraltar, Island, Norwegen, Schweiz  
 und Liechtenstein.

Wann und wie zahle ich?
Die erste Prämie müssen Sie spätestens zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins zahlen. Wann Sie 
die weiteren Prämien zahlen müssen, ist im Versicherungsschein genannt. 
Die Prämien sind gemäß der vereinbarten Zahlungsart (Einzug per SEPA-Lastschrift oder Zahlung per Rechnung) 
und Zahlungsweise zu entrichten. Die Zahlungsweise können Sie ebenfalls Ihrem Versicherungsschein entneh-
men. Diese kann, in Abhängigkeit der jeweiligen Annahmerichtlinien, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich 
vereinbart werden.

Wie kann ich den Vertrag kündigen?
Sie oder wir können den Vertrag zum Ablauf der zunächst vereinbarten Vertragsdauer und zum Ablauf jeden  
Verlängerungsjahres kündigen (das muss spätestens einen Monat vor dem Ende der Vertragslaufzeit geschehen).
Außerdem können Sie oder wir unter bestimmten Voraussetzungen den Vertrag vorzeitig kündigen. Das ist z. B. 
nach einem Schadenfall möglich.

Welche Verpflichtungen habe ich?
Sie haben zum Beispiel folgende Pflichten:
 - Im Versicherungsantrag haben Sie wahrheitsgemäße und vollständige Angaben zu machen.
 - Sie müssen die Versicherungsprämien rechtzeitig und vollständig zahlen.
 - Setzen Sie sich nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen ans Steuer.
 - Lenken Sie das Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis.
 - Bei Eintritt des Schadenereignisses müssen Sie nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des      

Schadens sorgen.
 - Sie müssen uns außerdem jeden Schadenfall rechtzeitig anzeigen und alles tun, was zur Aufklärung des  

Versicherungsfalls und des Umfangs unserer Leistungspflicht erforderlich ist.


